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Industrie- und Handelskammer zu Rostock 
Tatjana Zahn 
Ernst-Barlach-Straße 1-3 
18055 Rostock 
 
 
 
 

Anmeldung zur Unterrichtung im Bewachungsgewerbe 2025 gemäß § 34 a GewO 

 
 

Für die von Ihnen durchgeführten Unterrichtungen im Bewachungsgewerbe melde(n) ich/wir folgende 

Person(en) rechtsverbindlich bei Ihnen an: 
 

= bitte vollständig ausfüllen = 
 Name 

 

Vorname 

Geburtstag 

 

Geburtsort 

PLZ-Wohnort  

Strasse Nr. 

Telefon 

Unterschrift 

Teilnehmerin 

/ Teilnehmer 

Termin 

1.      

2.      

3.      

 

Die Gebühren betragen  

330 €  

für die Unterrichtung für Bewachungspersonal (40 Stunden) 

 

Bitte senden Sie den Gebührenbescheid an  [ ] das Unternehmen 

[ ] die teilnehmende Person  

 

Sollte die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer trotz rechtsverbindlicher Anmeldung der Unterrichtung aus 

einem wichtigen Grund fernbleiben, sind 50% des Gebührensatzes bzw. bei Fernbleiben ohne wichtigen 

Grund der volle Gebührensatz zu entrichten. Eine Abmeldung kann nur berücksichtigt werden, wenn sie 

spätestens einen Arbeitstag vor Beginn der Unterrichtung schriftlich eingereicht wurde. 

Für nicht deutschsprachige Teilnehmer: Ich versichere, dass B1- Deutschkenntnisse vorhanden sind. 

Ein B1 Nachweis ist zugefügt. 
 
 
 
 

Datum           Unterschrift des Anmeldenden      Ansprechpartner/Telefon 

Absender 
(Name/ Firma/ Firmenstempel) 
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Unterrichtungsort: 

Rostock Aus- und Fortbildungszentrum Rostock GmbH, Alter Hafen Süd 334, 18069 Rostock 

 

 Unterrichtungstermine 2025 Anmeldeschluss 

O 06.01.2025 – 10.01.2025 29.12.2024 

O 03.02.2025 – 07.02.2025 27.01.2025 

O 10.03.2025 – 14.03.2025 03.03.2025 

O 07.04.2025 – 11.04.2025 31.03.2025 

O 05.05.2025 – 09.05.2025 28.04.2025 

O 16.06.2025 – 20.06.2025 10.06.2025 

O 07.07.2025 – 11.07.2025 30.06.2025 

O 08.09.2025 – 12.09.2025 01.09.2025 

O 06.10.2025 – 10.10.2025 29.09.2025 

O 10.11.2025 – 14.11.2025 03.11.2025 

 

 

Die Anmeldung zur Unterrichtung ist rechtsverbindlich. Termine und zeitlicher Ablauf der Unterrichtungen 

können aus verwaltungstechnischen Gründen durch die IHK zu Rostock jedoch nicht verbindlich 

zugesagt werden. Die Unterrichtung erfolgt in deutscher Sprache. Die angemeldeten Personen müssen 

daher über die zur Ausübung der Tätigkeit und zum Verständnis des Unterrichtungsverfahrens 

unverzichtbaren deutschen Sprachkenntnisse (Kompetenzniveau B1) verfügen.  

Die Bescheinigung über die Unterrichtung kann nur dann ausgereicht werden, wenn  
1. die Teilnahme ohne Fehlzeiten erfolgt, 
2. die IHK sich davon überzeugen konnte, dass die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer mit dem Stoff 

vertraut ist (50% der schriftlichen Verständnisfragen müssen richtig beantwortet werden), 
3. die Verwaltungsgebühr in Höhe von 330 Euro pro teilnehmende Person entrichtet worden ist 

(als Nachweis wird die Vorlage des gültigen Überweisungsbeleges mit Bearbeitungsvermerk der 
Bank bzw. bei Förderung über die Arbeitsagentur deren Zusage über die Kostenübernahme 
anerkannt). 
 

Hinweis: Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe findet nicht während oder nach  

der Unterrichtung statt. Nur wenn eine der nachfolgend benannten Tätigkeiten in eigener Person 

ausgeübt wird, muss eine Sachkundeprüfung absolviert werden. 

1. Kontrollgänge im öffentlichen Verkehrsraum oder in Hausrechtsbereichen mit tatsächlich öffentlichem 

Verkehr (sog. Citystreifen etc.) 

2. Schutz vor Ladendieben (sog. Einzelhandelsdetektive) 

3. Bewachungen im Einlassbereich von gastgewerblichen Diskotheken (z.B. Türsteher) 

4. Bewachung von Flüchtlingsunterkünften in leitender Funktion* 

5. Bewachung von zugangsgeschützten Großveranstaltungen in leitender Funktion* 

* leitendes Personal: für die Organisation der Bewachung vor Ort verantwortlich und weisungsbefugt 

 
Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gegenüber Prüfungsteilnehmenden gem. Art. 13 DSGVO 
(Erhebung von Daten bei der betroffenen Person) und nach Art. 14 DSGVO (Anmeldung durch Dritte) 
Die Erhebung und Speicherung Ihrer Daten ist erforderlich, um an der Unterrichtung für die Ausübung des Wach – und 
Sicherheitsgewerbes gemäß §34a Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 der Gewerbeordnung vor der IHK zu Rostock teilnehmen zu können. Die 
über dieses Formular von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich in Übereinstimmung mit unserer 
Datenschutzerklärung und den Informationspflichten. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter  www.ihk.de/rostock unter Eingabe der 
Nummer 86189, die Informationspflichten unter der Nummer 4061982. 

 

Ansprechpartnerin:  Tatjana Zahn 

Geschäftsbereich: Aus- und Weiterbildung 

Tel.: 0381 338 551  

Tatjana.Zahn@rostock.ihk.de  

http://www.ihk.de/rostock
mailto:Tatjana.Zahn@rostock.ihk.de
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